
Aug. 2025 

Martin-Behaim-Schule 
Darmstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrüßungsheft  
für Schülerinnen und Schüler 

 
Informationen zum Schulstart und zur Orientierung an der MBS 

mit Schulordnung 
 

 

 

Alsfelder Str. 23 

64289 Darmstadt 

Telefon: 06151 13 4896-00 

martin-behaim-schule@darmstadt.de 

www.behaimschule.org 

 

mailto:martin-behaim-schule@darmstadt.de
http://www.behaimschule.org/


 

Aug. 2025 

 

 

Leitbild der Martin-Behaim-Schule 

 

Wir pflegen einen vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang miteinander 

Der Bildungsprozess kann nur gelingen, wenn alle daran Beteiligten ihre Rechte und Pflich-

ten verantwortlich wahrnehmen. Dies setzt Respekt und Wertschätzung unter den Mit-

gliedern der Schulgemeinde voraus. 

Wir entwickeln unsere fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen weiter 

Die Lehrkräfte der Martin-Behaim-Schule arbeiten professionell, engagiert und bilden sich 

laufend fachlich und methodisch-didaktisch weiter. Damit schaffen sie die Voraussetzungen, 

die Lernenden in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu fördern. 

Wir fördern und fordern die Lernenden 

Wir achten auf die Vermittlung und Einhaltung erzieherischer Grundwerte und setzen ver-

bindliche Regeln. Bei der Bildung und Qualifizierung unserer Lernenden gehen wir inno-

vative Wege, um ihnen ein eigenverantwortliches lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Dies 

verlangt die Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen und differenzierter 

Bildungsangebote und die Bereitschaft sowie die Verantwortlichkeit der Lernenden zum 

Gelingen des Bildungsprozesses. 

Wir gestalten unser Bildungsangebot aktuell und nachhaltig 

Die sich ständig verändernden gesellschaftlichen und sozialen Prozesse erfordern Verände-

rungen im Bildungsbereich. Diese umfassen sowohl die berufliche wie die allgemeine 

Bildung. Als regionales Kompetenzzentrum bieten wir den Menschen in unserer Region eine 

Plattform für Aus- und Weiterbildung sowie für berufliche Zusatzqualifikationen.  

Wir kooperieren mit unseren dualen Partnern, Eltern und anderen Bildungs-

einrichtungen  

Wir kooperieren mit den abgebenden Schulen, den Ausbildungsbetrieben und den weiter-

qualifizierenden Bildungseinrichtungen. Als Kompetenzzentrum entwickeln wir nachhaltig 

wirkende Netzwerke mit unseren Kooperationspartnern zum Nutzen unserer Lernenden. 

Gemeinsam wollen wir das Berufsschulzentrum zu einem Lebensraum auf Augenhöhe 

gestalten, an dem Lernen in geschützter, sauberer und ansprechender Umgebung möglich 

ist und Freude macht. Wir sind davon überzeugt: Das geht nur, wenn wir ALLE dazu 

beitragen.   
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1 Kontakte/Organisation 

1.1 Erweiterte Schulleitung 

Schulleiter Dr. Gerald Hubacek 

Stellvertretende Schulleiterin Claudia Bärsch 

 

Abteilung I: Dr. Ali Cinkaya  Raum A 0.12 

• Medizinische Fachangestellte 

• Zahnmedizinische Fachangestellte 

• Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 

Abteilung II: Heike Schwehn hschwehn@mbs-darmstadt.com Raum A 2.16 

• Fachschule für Betriebswirtschaft 

• Kaufleute für Spedition und Logistik 

• Kaufleute für Tourismus und Freizeit 

• InteA 

• Austauschprogramme (Erasmus +) 

Abteilung III: Alexander Eich aeich@mbs-darmstadt.com  Raum A 2.15 

• Fachoberschulen, 2- und 1-jährig  

(Form A und B): 

o Wirtschaft und Verwaltung 

o Gesundheit 

o Wirtschaftsinformatik 

• Kaufleute für Büromanagement 

• Ausbildungsbegleitende Fachhochschulreife  

(Form C) 

Abteilung IV: Stefan Dröll sdroell@mbs-darmstadt.com Raum C 2.09 

• Bankkaufleute 

• Industriekaufleute 

• Kaufleute für Versicherungen und 

Finanzanlagen  

• Steuerfachangestellte 

• Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BzB) 

Koordination Fachpraxis: Claudia Huß chuss@mbs-darmstadt.com  Raum C 0.09 

• Fachpraktischer Unterricht/EDV • Klassenorganisation Kaufl. Büromanagement 

1.2 Sekretariat 

Sieglinde Müller und Anna Sglavo Raum B 2.03.1 

Telefon: 06151 13 4896-00 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag  08:00 – 12:00 Uhr 
13:00 – 15:00 Uhr 

 Samstag, Sonn- und Feiertag geschlossen 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 
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1.3 Hausverwaltung, Technik, IT 

Hausmeister: 

Norbert Fink, Uwe Bergmann, Christopher Schmitt 

Technischer Hauswart: 

Sascha Heß 

Raum B 0.14 

IT-Administrator/Technischer Assistent: 

Henning Ramisch 
Raum B -1.15 

1.4 Koordination der Fachbereiche 

Fachbereich 
Name der 

Verantwortlichen 
E-Mail 

Deutsch Katharina Frank kfrank@mbs-darmstadt.com 

Englisch Judith Lincoln jlincoln@mbs-darmstadt.com 

Mathematik Helen Thomaier hthomaier@mbs-darmstadt.com 

Naturwissenschaften Felicia Bischoff fbischoff@mbs-darmstadt.com  

Politik Dyrk Gellner dgellner@mbs-darmstadt.com 

Religion Erhard Sacoph esacoph@mbs-darmstadt.com  

Sport Helma Beitz hbeitz@mbs-darmstadt.com 

Fachschule für Betriebswirtschaft Anke Jöckel ajoeckel@mbs-darmstadt.com  

MFA, ZFA Jochen Berz 

Dr. Ali Cinkaya 

jberz@mbs-darmstadt.com 

acincaya@mbs-darmstadt.com 

FOS-Praktikumsbetrieb 

DASA e. V. 

Kunigunde Wolf kwolf@mbs-darmstadt.com  

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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2 Bildungsgänge der MBS 

Hier eine Übersicht unserer Bildungsangebote nach Bereichen: 

Bereich   

Fachoberschulen 

• 2-jährig/Form A  

• 1-jährig/Form B 

• Ausbildungsbegleitend/Form C 

 

• Wirtschaft und Verwaltung 

• Wirtschaftsinformatik 

 

• Gesundheit 

Berufsschule  

im kaufmännischen Bereich 

• Bankkauffrau/-kaufmann 

• Industriekauffrau/-kaufmann 

• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 

• Kauffrau/Kaufmann für Spedition und 

Logistikdienstleistung 

• Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit 

• Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und 

Finanzanlagen 

• Steuerfachangestellte 

Berufsschule  

im medizinischen Bereich 

• Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) 

• Medizinische Fachangestellte (MFA) 

• Zahnmedizinische Angestellte (ZFA) 

Vollschulische Ausbildung • Zweijährige Höhere Berufsfachschule für 

Informationsverarbeitung (HBFI) 

Vollschulische Bildungsgänge zum 

Erwerb des Hauptschulabschlusses 

• Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BzB) 

• InteA 

Fortbildung zum  

Bachelor Professional 

• Fachschule für Betriebswirtschaft 

2-jährig in Vollzeit oder 3-jährig berufsbegleitend 

 

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen über unsere Bildungsgänge und 

Fortbildungsmöglichkeiten. 

Hier finden Sie die Abteilungsleitungen als Ansprechpartner für die unterschiedlichen 

Schulformen und Ausbildungsberufe. 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 
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3 Beratungsangebote der MBS und Partnerorganisationen 

An der Martin-Behaim-Schule stehen den Schülerinnen und Schülern verschiedene Beratungs-

angebote zur Verfügung. Diese werden – sofern nicht anders angegeben – ausschließlich von 

Lehrkräften der MBS durchgeführt. Die Beratungen sind vertraulich und freiwillig. Kontakt-

aufnahme und Terminvereinbarung sind jederzeit möglich. 

3.1 Verbindungslehrkräfte & Schülervertretung  

3.1.1 Verbindungslehrkräfte  

Wir Verbindungslehrer sind für Sie als Schüler in Zusammenarbeit mit der SV die Ansprechpartner, 

wenn es Probleme mit Lehrern oder Mitschülern gibt bzw. wenn Sie Fragen zum Unterricht haben. 

Als Verbindungslehrer setzen wir uns für Ihre Anliegen ein, sind bei Problemen Anlaufstelle, 

suchen nach Lösungen oder vermitteln Hilfe. 

Wie finden Sie uns? Über das Sekretariat oder per E---Mail. 

Wann?  Zweite große Pause (11:15 – 11:30 Uhr)  

Wo? Raum C 001.1 

Verbindungslehrkräfte:  

 

Christian Pomowski 

cpomowski@mbs---darmstadt.com 

 

Mounia Chkirda 

mchkirda@mbs-darmstadt.com 

 

3.1.2 Schülervertretung (SV) 

Die Schülervertretung (SV) setzt sich für eure Interessen an der Schule ein. Sie vertritt die Anliegen 

der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Schulleitung, den Lehrkräften und in verschiedenen 

Gremien. Die SV organisiert außerdem Projekte, Aktionen und beteiligt sich an der Gestaltung des 

Schullebens. Dabei arbeitet sie eng mit den Verbindungslehrkräften zusammen. 

Kontakt kannst du aufnehmen über    sv@mbs-darmstadt.com    oder du kommst im SV-Büro 

vorbei in C 001.1 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 
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3.2 Die MBS Bildungsberater 

Die MBS-Bildungsberater sind für die folgenden Bereiche zuständig:  

 Schullaufbahnberatung, Berufswahl, Berufsvorbereitung, Berufseinstieg 
Freiwilligendienste und Auslandsjahr sowie Studium, 

 Beratung von Auszubildenden in kaufmännischen Ausbildungsberufen, 
insbesondere die Klärung der Frage: „Wie geht es weiter nach der Ausbildung?  

 Berufseinstieg, Weiterbildung und Abitur/Studium.  

 

Wann? Nach Absprache 

Wo? Raum A_0.13 

Ansprechpartner:  

 

Dr. Bernd Mendritzki, 

bmendritzki@mbs-darmstadt.com 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 
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3.3 Schulseelsorge 

Die Schulseelsorge bietet Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und allen an der Schule Tätigen 

Unterstützung, Orientierung und Stärkung im Schulalltag an. Sie steht in besonderen 

Lebenssituationen zur Seite und schafft Raum für persönliche Anliegen und Gespräche. 

Die Angebote der Schulseelsorge umfassen: 

 Zuhören, Begleitung und Beratung in kleinen und großen Krisen 

 Raum für religiöse und spirituelle Erfahrungen im schulischen Alltag 

 Mitgestaltung eines achtsamen und wertschätzenden Schullebens 

 Vernetzung mit externen Beratungsstellen, der Kommune und 
Glaubensgemeinschaften 

Zögern Sie nicht, bei Bedarf Kontakt aufzunehmen – die Gespräche sind absolut vertraulich und 

freiwillig. 

 

Wann?  Die Sprechzeiten sind dem Aushang im Schaukasten zu 

entnehmen oder erfolgen nach Vereinbarung. 

Wo? Raum B_2.22 & Raum B_2.23 

 

Ansprechpartner 

 

Manuel Alem,  

Evangelischer Pfarrer im Schuldienst 

malem@mbs-darmstadt.com 

Mobil 0176 32346148 

 

Oliver Nesper,  

onesper@mbs-darmstadt.com 

Mobil 0177 5286058 

 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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3.4 Sozialarbeit im Berufsschulzentrum 

Als direkte Ansprechpersonen ist aktuell Herr Bloßfeld im Sinne der 

Jugendhilfe im Berufsschulzentrum Nord tätig. Er arbeitet in der Schule, ist 

aber beim Internationalen Bund angestellt. Daher sind neutrale Gespräche 

gewährleistet, um gemeinsam mit Dir oder Ihnen einen Lösungsweg und 

weitere Hilfsmöglichkeiten zu finden. Ein offenes Ohr für Deine oder Ihre 

Anliegen ist selbstverständlich. Das neu entstehende Team steht ebenso 

den Klassen bei besonderen Anliegen zur Verfügung. 

 

Es wird unterstützt… 

 …bei Ärger in der Schule, im Betrieb oder zu Hause. 

 …wenn dich etwas belastet und du darüber reden möchtest. 

 …bei schwierigen Entscheidungen. 

 …bei deinen Bewerbungen und Erstellen von Bewerbungsfotos. 

 

Komm vorbei… 

 Alle deine Anliegen werden ernst genommen.  

 Gemeinsam wird eine Lösung gesucht.  

 Es wird für Dich die nötige Zeit genommen. 

 Mit Deinen Gesprächsinhalten wird vertraulich 
umgegangen. 

 

Alle Gespräche werden vertraulich und verschwiegen geführt und persönliche Informationen 

werden nur auf Deinen oder Ihren Wunsch weitergegeben! 

Das Büro ist im Raum B 2.01. 

Auf den Aushängen, Flyern, der Homepage der MBS und 

über den QR-Code sind meine Sprechzeiten zu finden! 

Kommt vorbei, herzlich willkommen auch ohne Anliegen. 

Präsenzzeiten 

Montag – Donnertag:  07:30 – 15:45 Uhr 

Freitag 07:30 – 14:15 Uhr 

Bestens erreichbar unter:  

 0175 538 4045  

 juergen.blossfeld@ib.de  

Das Team der Sozialarbeit  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 
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3.5 Suchtprävention 

Die Suchtpräventionsberatung richtet sich an alle, die Fragen zum Thema Drogen oder 

Suchtverhalten haben – ganz gleich, ob es um persönliche Anliegen, Sorgen um andere oder 

allgemeine Informationen geht. Die Beratung ist vertraulich und freiwillig. 

Zum Angebot gehören: 

 Einzelgespräche und Beratung zu Suchtmitteln und Abhängigkeit 

 Informationsangebote über Risiken und Auswirkungen von Drogen 

 Durchführung von Präventionsprojekten und Schulaktionen 

 

Wie? Mobil 0157 30190114 

Wann?  Beratungen finden von Montag bis Freitag  

nach Vereinbarung statt. 

Wo? Nach Vereinbarung 

Ansprechpartner:  

 

Dr. Ali Cinkaya 

acinkaya@mbs-darmstadt.com  

 

 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 



Begrüßungsheft (Stand August 2025) 

Aug. 2025 Seite 13 

3.6 Vertrauensperson für sexualisierte Gewalt 

Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen zu müssen ist schlimm. Darüber reden kann helfen. 

Wer selbst betroffen ist oder Rat für eine andere Person sucht kann sich im vertraulichen 

Gespräch an uns wenden.  

Dabei ist es uns wichtig 

 Zuzuhören, 

 Hilfsangebote zu vermitteln und 

 mit Ihnen gemeinsam die nächsten Schritte zu überlegen. 

 

Wie? Mobil 0170 729 5075 

Wann?  Beratungen finden von Montag bis Freitag  

nach Vereinbarung statt. 

Wo? nach Vereinbarung 

Ansprechpartnerinnen:  

 

Dr. Hildegard Dziuk, Ärztin 

hdziuk@mbs-darmstadt.com  

 

Kathrin Klaus 

kklaus@mbs-darmstadt.com 

 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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3.7 Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und 

Berufsschulen (QuABB)  

Die Ausbildungsbegleitung von QuABB unterstützt bei Konflikten im 

Betrieb, in der Berufsschule und in deinem privaten Umfeld. 

Wir können 

 Zuhören, 

 Unterstützen, 

 Begleiten, 

 beraten und gemeinsam Lösungen finden. 

 

Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.  

Wichtig ist  

 frühzeitig Probleme zu erkennen, 

 richtig zu handeln, 

 keine wertvolle Zeit zu verlieren und 

 die Ausbildung erfolgreich zu beenden. 

 

Wie? Siehe unten 

Wann?  Siehe Aushang 

Wo? A_2.27 

QuABB-Berater Jacques Weber 

Bildungswerk der Hess. Wirtschaft e. V. 

 

Büro 06151 2710-13  

Mobil 0176 19580962  

Rheinstr. 94 – 96a 

63295 Darmstadt 

www.quabb-hessen.de  

www.bwhw.de 

 

 

 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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4 Schulsanitätsdienst 

Die Schulsanitätsdienste der drei Schulen im Berufsschulzentrum Nord (BSZN) kooperieren 

vollumfänglich und sind somit als einheitlicher Schulsanitätsdienst für das gesamte BSZN zu 

verstehen.  

Ansprechpartner der MBS ist Herr Lars Wunder (Lehrer der MBS und Beauftragter für Sicherheit 

und Schulsanitätsdienst). Dieser Tätigkeit ist verantwortungsvoll, macht Spaß und man lernt sehr 

viel dabei.  

 

Sie haben Interesse im Sanitätsdienst mitzuwirken? 

Dann wenden Sie sich bitte an das Team:  

 

Wie? Mobil 01577 320 3456 

Wann?  Montag bis Freitag gemäß Dienstplan 

Wo? Im Sekretariat Raum B_2.03.1 

Ansprechpartner  

 

 

Lars Wunder, ausgebildeter DRK-Sanitäter 

lwunder@mbs-darmstadt.com  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
Begrüßungsheftes 
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5 Beschwerdemanagement 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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6 Das (besondere) Rauchverbot im BSZN 

An hessischen Schulen gilt grundsätzlich ein 

gesetzliches Rauchverbot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Außengelände des BSZN wird das Rauchen von den 

drei Schulleitungen ausnahmsweise an den ausgewiesenen 

Plätzen geduldet – ausschließlich an den aufgestellten 

Tonnen, die als Aschenbecher dienen. Zigarettenstummel 

sind bitte nur dort zu entsorgen. 

 

 

 

 

Diese Regelung wurde im Rahmen des „Runden Tisches“ gemeinsam beschlossen – einer 

Gesprächsinitiative der drei Schulen am BSZN. Hier treffen sich regelmäßig Schülerinnen und 

Schüler, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Hausmeister und Schulleitungen, um auf Augenhöhe über 

schulische Themen zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. 

 

Auch die Entscheidung zur Aufstellung der Aschenbechertonnen wurde dort – unter Mitwirkung 

der Schülervertretungen – getroffen. 

Wir bitten alle, die rauchen, sich an diese Vereinbarung zu halten.  

Tragt mit eurem Verhalten dazu bei, dass unser Schulgelände sauber und für alle ein angenehmer 

Ort bleibt. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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7 Mediathek und Mensa des BSZN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mediathek lädt in heller, offener und moderner Atmosphäre 

dazu ein, allein oder in (Klein-)Gruppen zu lernen, zu lesen, zu 

verweilen. Sie steht allen Schülerinnen und Schüler offen, die dort 

lernen möchten.  

In der Mediathek finden Sie neben Einzel- und Gruppen-

arbeitsplätzen auch mehrere Bildschirmarbeitsplätze, Laptops und 

Tablets zur Ausleihe und Literatur zur Nutzung vor Ort.  

Öffnungszeiten:  

Montag – Freitag: 10:00 – 13:00 Uhr 

 

Die Mensa im Obergeschoss und der Bürgerpark ermöglichen einen kurzweiligen, flexiblen und 

entspannten Aufenthalt. Morgens gibt es Snacks, Kaffee etc. ab 11:30 Uhr gibt es preisgünstig 

warmes Mittagessen. 

 

Den aktuellen Wochenplan finden Sie unter https://berufsschule.ead-darmstadt.de/wall  

Öffnungszeiten:  

Montag – Freitag: 07:30 – 14:00 Uhr 

Info Mediathek Info Mediathek 

Info Mensa 
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8 Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2025/2026 

 Montag, den 16.02.2026 (Rosenmontag) 

 Dienstag, den 17.02.2026 (Fastnachtsdienstag) 

 Donnerstag, den 14.05.2026 (Christi Himmelfahrt) 
Freitag, den 15.05.2026 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) 

 Donnerstag, den 04.06.2026 (Fronleichnam) 
Freitag, den 05.06.2026 (Brückentag nach Fronleichnam) 

9 Login Untis Mobile App 

Mit der Untis Mobile App erhalten Sie Zugriff auf Ihren individuellen und tagesaktuellen Stunden- 

und Vertretungsplan und können so über Änderungen schnell und einfach informiert werden. Die 

Untis Mobile App erhalten Sie  

Zur ersten Anmeldung benötigen Sie einen 

QR-Code mit ihren persönlichen Login-

Daten. Diese erhalten Sie nach Ihrer 

Registrierung von Ihrer  

Klassenlehrerin bzw. Ihrem Klassenlehrer. 

 Ein Anleitungsvideo zum ersten LogIn 

finden Sie hier  

 

 

10 Das Schulportal der MBS 

Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt nach der Einschulung im Berufs-

schulzentrum Nord (BSZN) einen eigenen iServ-Zugang mit personifizierter 

E-Mail-Adresse. Dieser Zugang gilt für die gesamte Schulzeit an der MBS.  

Der iServ-Zugang ermöglicht unter anderem:  

 E-Mails und Messenger zur schnellen Kommunikation mit Lehrkräften und 
Mitschülern 

 Dateiaustausch für Hausaufgaben, Arbeitsblätter und Projekte 

 Kalender mit Stundenplan und Terminen (z. B. Klassenarbeiten) 

 Aufgabenmodul zum digitalen Einreichen und Bearbeiten von Aufgaben 

 Videokonferenzen für Online-Unterricht 

Das Portal des BSZN finden Sie über    https://portal.bszn-da.de/. 

Die E-Mail-Adresse wird nach der Einschulung generiert und setzt sich normalerweise zusammen 

aus: 

v o r n a m e . n a c h n a m e @ b s z n - d a . d e  

Anmeldung Untis Mobile 

Eine Anleitung: 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis des 
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11 Schulische Zusatzangebote 

Die Martin-Behaim-Schule bietet zusätzliche Qualifizierungsangebote an, die Sie neben dem 

Unterricht wahrnehmen können. Dazu gehören beispielsweise: 

 Ausbildereignungsprüfung 

 International anerkannte Zertifikate (ICDL) für Computernutzer 

 Ausbildungsbegleitende Erwerb der Fachhochschulreife  

 Internationale Austauschprogramme im Rahmen von Erasmus+ 

Weitere Informationen erhalten Sie über das Sekretariat und auf unserer Homepage. 

12 Internationalisierung der beruflichen Bildung (Erasmus+) 

Die Martin-Behaim-Schule (MBS) ist akkreditierte 

ERASMUS+ Schule für den Bereich berufliche Aus- und 

Weiterbildung. Seit 2013 ermöglicht die MBS Lernenden 

und Lehrenden Auslandsaufenthalte durch die 

Teilnahme an Erasmus+ Mobilitätsprojekten und 

strategischen Partnerschaftsprojekten.  

Ziel ist die Förderung von Schlüsselkompetenzen für 

einen globalen Arbeitsmarkt. 

Folgende Mobilitäten werden regelmäßig angeboten: 

 3-wöchige Praktika in verschiedenen Europäischen Ländern wie Griechenland, 
Italien, Irland, Portugal, Spanien 

 3-wöchiger Business Kurs mit dem Abschlusszertifikat „Kaufmann International“ 
der Deutsch-irischen Handelskammer 

 Ausbildung Weltweit: 3-wöchige-außereuropäische Praktika beispielsweise in 
Namibia 

Weitere Informationen erhalten Sie über ihre Klassenleitung oder über das Erasmus+-Team: 

Ansprechpartnerinnen Heike Schwehn 

hschwehn@mbs-darmstadt.com  

Judith Lincoln, 

jlincoln@mbs-darmstadt.com 

Nadia Schäflein 

nschaeflein@mbs-darmstadt.com  

Wie?/Wann?  Per E-Mail bzw. nach Absprache 

Wo? Raum A 2.28.1 
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13 Social Media 

Unsere Schule – auch digital dabei! 

Bleib verbunden, bleib informiert! 

Du willst wissen, was bei uns läuft?  

Ob coole Projekte, Klassenfahrten, Fun Facts oder Einblicke in den Schulalltag – auf Insta, 

Facebook und LinkedIn bist du live dabei!  

 

      Warum folgen? 

 Immer auf dem neuesten Stand 

 Tipps, News, Aktionen, Events und Projekte 

 Einblicke hinter die Kulissen 

 Gemeinschaft erleben – auch digital 

 

    Scanne einfach den QR-Code deiner Lieblingsplattform – und los geht’s! 

HIER CODES EINFÜGEN BITTE  
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14 Verhalten Unfällen und bei Krankheit  

Im Falle eines Unfalls oder plötzlicher Krankheit (Ohnmacht usw.) muss sofort eine Lehrkraft 

und/oder das Schulsekretariat (Raum B 2.03.1) informiert werden.  

Diese rufen ggf. den Schulsanitätsdienst. Bei Schülerinnen oder Schülern unter 18 Jahren werden 

die Eltern zeitnah über den Vorfall informiert.  

Bei akuten Notfällen muss sofort der Notruf 112 gewählt werden! 

Außerdem gilt: 

 

Unsere Anschrift  

Berufsschulzentrum Nord, Alsfelder Str. 23, 64289 Darmstadt 
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15 Verhalten im Brandfall 

 

15.1 Legende für die Flucht- und Rettungspläne 
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15.2 Flucht- und Rettungsplan Riegel A, Ebene -1 
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15.3 Flucht- und Rettungsplan Riegel A, Ebene 0 
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15.4 Flucht- und Rettungsplan Riegel A, Ebene 1 
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15.5 Flucht- und Rettungsplan Riegel A, Ebene 2 
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15.6 Flucht- und Rettungsplan Riegel B, Ebene -1 
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15.7 Flucht- und Rettungsplan Riegel B, Ebene 0 
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15.8 Flucht- und Rettungsplan Riegel B, Ebene 1 
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15.9 Flucht- und Rettungsplan Riegel B, Ebene 2 (Verwaltung) 
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16 Schulordnung 

 
 

 

Schulordnung 
 

 

Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, ist ein gutes Miteinander besonders 

wichtig. 

Um das Zusammenleben und -arbeiten angenehm zu gestalten, braucht es gemeinsame 

Regeln. Sie helfen, Konflikte zu vermeiden oder fair und demokratisch zu lösen. 

Unsere Schulordnung unterstützt dabei, ein respektvolles, tolerantes, höfliches und faires 

Miteinander zu fördern. Sie lädt alle dazu ein, rücksichtsvoll und kompromissbereit zu 

handeln. So schaffen wir eine Umgebung, in der störungsfreies Lernen möglich ist und 

auftretende Konflikte gemeinsam und verantwortungsvoll gelöst werden können. 

Die Schulordnung gilt auf dem gesamten Schulgelände sowie bei allen schulischen 

Veranstaltungen. 

Sie ist für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verbindlich. 

Jede und jeder trägt Verantwortung für das eigene Verhalten und für ein respektvolles 

Zusammenleben. 
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Mit ihrer Unterschrift auf der Anerkennung der Schulordnung (zu finden im Download-

Bereich der MBS) erkennen alle Schülerinnen und Schüler, bei Minderjährigen auch deren 

Erziehungsberechtigte, sowie die Ausbildungsbetriebe die Schulordnung als verbindlich an. 

 

Darmstadt, 18. August 2025 
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§ 1 Hausrecht 

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs üben die Schulleitungen aller im 

Gebäude untergebrachten Schulen das Hausrecht aus. 

Aktionen auf dem Schulgelände sowie die Veröffentlichung von Plakaten oder Aushängen 

bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die jeweils zuständige Schulleitung. 

§ 2 Aufsicht 

Die Lehrkräfte aller im Gebäude vertretenen Schulen führen Aufsicht. 

Den Anweisungen der Lehrkräfte ist Folge zu leisten – unabhängig davon, an welcher Schule sie 

unterrichten.  

Auch die Hausmeister unterstützen die Aufsicht und sind weisungsbefugt. Ihren Anweisungen ist 

ebenfalls Folge zu leisten. 

§ 3 Organisation des Unterrichts  

Der Besuch der Martin-Behaim-Schule verpflichtet alle Schülerinnen und Schüler zur regelmäßigen 

Teilnahme am Unterricht und den pflichtmäßigen Schulveranstaltungen. 

§ 4 Unterrichtszeiten 

Unterrichtsbeginn ist um 08:00 Uhr. Im Einzelnen gilt: 

Stunde Uhrzeit von – bis Stunde Uhrzeit von – bis 

1. 08:00 – 08:45 7. 13:30 – 14:15 

2. 08:45 – 09:30 8. 14:15 – 15:00 

Pause 09:30 – 09:45 Pause 15:00 – 15:15 

3. 09:45 – 10:30 9. 15:15 – 16:00 

4. 10:30 – 11:15 10. 16:00 – 16:45 

Pause 11:15 – 11:30  

5. 11:30 – 12:15 Abendunterricht 

6. 12:15 – 13:00 ab 17:15 

Pause 13:00 – 13:30  
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§ 5 Unterrichtsbeginn 

Vor Beginn des Unterrichts soll sich die Klassensprecherin/der Klassensprecher oder andere 

Mitschüler über eventuellen Vertretungsunterricht informieren (Untis Mobile App, Monitore vor 

dem Sekretariat bzw. in den Gebäudeteilen). 

Abs. 1 Vertretungsunterricht 

Sollte 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft in der Klasse sein, so informiert 

sich die Klassensprecherin/der Klassensprecher im Sekretariat über die Vertretungsregelung. 

Der Vertretungsplan für den Folgetag wird ab 11:15 Uhr veröffentlicht. 

§ 6 Fehlen im Falle von Krankheit, Beurlaubungen und 
Entschuldigungen 

Abs. 1 Abmeldung im Krankheitsfall 

Wer krank ist oder aus anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen kann, ist selbst dafür 

verantwortlich, dies umgehend der Klassenleitung mitzuteilen – idealerweise per E-Mail oder 

durch einen Eintrag in Untis Mobile unter „Meine Abwesenheiten“. Dabei soll auch der Grund der 

Abwesenheit angegeben werden. 

Zusätzlich muss immer eine schriftliche Bitte um Entschuldigung fristgerecht eingereicht werden.  

Abs. 2 Entschuldigungen 

Je nach Vorgabe der Klassenleitung erfolgt die Bitte um Entschuldigung nach Vorgaben der 

Klassenleitung entweder in Papierform (Entschuldigungsheft) oder per E-Mail. Bei minderjährigen 

Schülerinnen und Schülern ist die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person erforderlich. 

Abs. 3 Fristen 

Für die Vorlage der Bitte um Entschuldigung gelten folgende Fristen: 

Vollzeitschülerinnen und -schüler (einschließlich Fachschule, INTEA, BZB)  

➔ spätestens innerhalb von drei Schultagen. 

Berufsschülerinnen und -schüler ➔ innerhalb von zwei Wochen, mit Bestätigung der 

Entschuldigung durch den Ausbildungsbetrieb (Stempel und Unterschrift oder E-Mail mit Kopie an 

den Betrieb). 

Wichtig: Werden die Entschuldigungen nicht fristgerecht eingereicht, können sie nicht mehr 

anerkannt werden. Die Fehlzeiten gelten dann als unentschuldigt. 

Abs. 4 Gründe für Fehlzeiten 

Bei jeder Entschuldigung muss der Grund des Fehlens angegeben werden.  

Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund von Problemen im öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV), ist der Entschuldigung ein geeigneter Nachweis, z. B. ein Screenshot der 

Verspätungsmeldung, beizufügen. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis der 
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Abs. 5 Arzttermine 

Arztbesuche sind grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeiten zu vereinbaren, um Fehlzeiten 

möglichst zu vermeiden. 

Abs. 6 Ärztliche Atteste 

Ein ärztliches Attest ist grundsätzlich ab dem dritten aufeinanderfolgenden Fehltag vorzulegen.  

Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler an einem Tag einer Leistungsüberprüfung, muss bereits ab 

dem ersten Fehltag ein Attest eingereicht werden. In beiden Fällen gilt: 

Vollzeitschülerinnen und -schüler (einschließlich Fachschule, INTEA, BZB) legen eine Schulunfähig-

keitsbescheinigung vor. 

Hinweis zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU): 

Berufsschülerinnen und -schüler reichen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ein. 

Wird die AU dem Ausbildungsbetrieb ausschließlich elektronisch übermittelt (eAU), reicht ein 

schriftlicher Nachweis der Arbeitsunfähigkeit, etwa ein Ausdruck der Krankenkasse oder eine vom 

Betrieb bestätigte Information über den gemeldeten Krankheitszeitraum. 

Sofern keine schriftliche Bestätigung vorliegt, kann die Schule eine formlose Bestätigung des 

Betriebs verlangen. 

Abs. 7 Ärztliche Atteste bei Abschlussprüfungen 

Bei Abschlussprüfungen muss ein zugelassener Arzt zwingend die Prüfungsunfähigkeit per Attest 

bestätigen.  

Abs. 8 Beurlaubungen 

Beurlaubungen können für maximal zwei Unterrichtstage pro Schuljahr beantragt werden.  

Der Antrag muss schriftlich spätestens 14 Tage vor dem gewünschten Termin bei der 

Klassenleitung eingereicht werden.  

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist zusätzlich die Unterschrift einer erziehungs-

berechtigten Person erforderlich. 

Berufsschülerinnen und Berufsschüler benötigen in jedem Fall die Zustimmung ihres Ausbildungs-

betriebs, bestätigt entweder durch Unterschrift und Stempel oder per E-Mail direkt an die 

Klassenleitung. 

Abs. 9 Beurlaubung aus privaten Gründen 

Private Beurlaubungen müssen von der Klassenleitung genehmigt werden. Eine Genehmigung 

kann nur bei wichtigen Gründen erfolgen. Bitte beachten Sie Abs. 4. 
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Abs. 10 Beurlaubung aus betrieblichen Gründen 

Beurlaubungen aus betrieblichen Gründen können nur beantragt werden, wenn ein besonderer 

dienstlicher Anlass vorliegt, z. B. Fortbildungen, Messen oder betriebliche Veranstaltungen. 

Der Antrag auf betriebliche Beurlaubung muss vom Azubi in Absprache mit dem 

Ausbildungsbetrieb direkt an die Klassenleitung gestellt werden. 

Über die Genehmigung entscheidet die Klassenleitung. Sie darf bis zu 2 Tage pro Schuljahr 

genehmigen. 

Abs. 11 Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien 

Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sind nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen möglich und bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Schulleitung. Der 

Antrag ist spätestens vier Wochen vor dem geplanten Reisetermin einzureichen. 

§ 7 Unterrichtsbefreiung 

Abs. 1 Befreiung vom Sportunterricht 

Eine Freistellung vom Sportunterricht setzt ein ärztliches Attest sowie einen schriftlichen Antrag 

voraus. Für eine Befreiung von bis zu vier Wochen stellen die Erziehungsberechtigten, bei 

volljährigen Schülerinnen und Schülern die Betroffenen selbst, den Antrag. 

Bei einer Sportunfähigkeit von mehr als drei Monaten ist ein amtsärztliches Attest erforderlich. 

Die Kosten für die Ausstellung der ärztlichen Bescheinigungen tragen die Erziehungsberechtigten 

bzw. die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler selbst. 

Abs. 2 Abmeldung vom Religionsunterricht 

Eine Abmeldung vom Religionsunterricht ist nur mit einer schriftlichen Erklärung der Schülerin 

oder des Schülers möglich und muss spätestens in der vierten Unterrichtswoche nach den Ferien 

erfolgen. Später eingehende Abmeldungen können nicht berücksichtigt werden. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sind verpflichtet, am 

Ethikunterricht teilzunehmen, der zu alternativen Unterrichtszeiten angeboten wird. 

Das Antragsformular ist bei der Klassenleitung erhältlich.  

Bei Auszubildenden muss das Ausbildungsbetrieb über die Abmeldung durch die Auszubildenden 

informiert werden. 

Abs. 3 Hitzefrei  

An Beruflichen Schulen wird kein Hitzefrei gewährt. 

§ 8 Versicherungsschutz 

Abs. 1 Unfallversicherung 
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Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Versichert sind Unfälle im Schulgebäude, auf dem direkten Weg zur Schule sowie auf dem Weg 

zum oder vom Ausbildungsbetrieb. 

Um den Versicherungsschutz sicherzustellen, liegt es in der Verantwortung der Schülerin oder des 

Schülers, Unfälle unverzüglich im Sekretariat der MBS zu melden. 

Abs. 2 Verlassen des Schulgeländes 

Schülerinnen und Schüler dürfen in den Pausen und Zwischenstunden das Schulgelände verlassen. 

Das Verlassen erfolgt auf eigene Verantwortung, da außerhalb des Schulgeländes kein schulischer 

Versicherungsschutz besteht. 

§ 9 Allgemeine Verhaltensregeln 

Abs. 1 Eigentum der Schule 

Das Eigentum der Schule im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist sorgfältig zu behandeln. 

Für Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden, haftet der Verursacher 

bzw. bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die Erziehungsberechtigten. 

Abs. 2 Umgang mit Gewalt, Mobbing und Diskriminierung 

An der Martin-Behaim-Schule legen wir großen Wert auf ein respektvolles, faires und gewaltfreies 

Miteinander. 

Gewalt, Mobbing, Ausgrenzung sowie jede Form von Diskriminierung, sei es aufgrund von 

Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder anderer persönlicher 

Merkmale, werden nicht toleriert. 

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich respektvoll und rücksichtsvoll gegenüber 

Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrkräften sowie allen weiteren an der Schule Beteiligten zu 

verhalten. 

Verstöße können schulische Maßnahmen und – in schwerwiegenden Fällen – rechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

Abs. 3 Verbot von Alkohol, Rauschmitteln und gefährlichen Gegenständen 

Der Genuss von Alkohol und anderen Rauschmitteln ist verboten.  

Gefährliche Gegenstände, also Waffen (auch jegliche Art von Messern), Feuerwerkskörper, Chemi-

kalien etc. dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. 

Abs. 4 Gesetzliches Rauchverbot 

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht ein striktes Rauchverbot (§ 3 HSchG).  

Das Rauchen und Dampfen (E-Zigaretten, Vapes) ist ausschließlich an den dafür vorgesehenen 

Bereichen bei den aufgestellten „Rauchertonnen“ geduldet. Inhaltsübersicht 
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➔ Bitte entsorgen Sie Zigarettenreste ordnungsgemäß und  

werfen Sie keine Zigarettenkippen auf den Boden. 

 

 

Abs. 5 Schulbücher 

Nach Beendigung der Schulzeit sind die ausgeliehenen Schulbücher vollständig und in 

ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Nicht abgegebene oder beschädigte Bücher müssen 

ersetzt werden oder werden in Rechnung gestellt.  

In Abschlussklassen ist die Rückgabe der Schulbücher Voraussetzung für die Ausgabe des 

Abschlusszeugnisses. 

Abs. 6 Wertsachen 

Für private Gegenstände wie Fahrräder, Schmuck, Mobiltelefone, Bargeld, sonstige 

Zahlungsmittel, Dokumente, Urkunden, Ausweise, Fahrkarten, Geldbörsen oder ähnliche 

Wertsachen besteht kein Versicherungsschutz. 

Abs. 7 Fundsachen 

Verlorene oder gefundene Gegenstände sind beim Hausmeister abzugeben. 

§ 10 Verhaltensregeln im Schulgebäude 

Abs. 1 Reinigung des Schulgebäudes 

Sauberkeit geht uns alle an. Nur gemeinsam können wir ein angenehmes Lernumfeld bewahren. 

Die Reinigungskräfte sorgen für Ordnung, doch jede und jeder trägt selbst Verantwortung: Abfälle 

gehören in die vorgesehenen Mülleimer, Toiletten sind sauber und ordentlich zu hinterlassen. 

Bitte achten Sie auf die ausgehängten Reinigungshinweise in den Klassenräumen. 

Abs. 2 Unterrichtsräume 

Sie sind in ordentlichem Zustand, mit geschlossenen Fenstern, gelöschtem Licht und gereinigtem 

White-Board und ausgeschaltetem Smart-Board/Display zu verlassen. Zum Unterrichtsende 

müssen die Stühle hochgestellt werden.  

Die Fachräume (EDV und Naturwissenschaften) sind aus Sicherheitsgründen in den Pausen und 

nach Unterrichtsschluss von den Lehrkräften abzuschließen. 

Ebenso ist das Essen und Trinken in den Fachräumen nicht erlaubt. 

§ 11 Internetnutzung 

Abs. 1 WLAN-Zugang und Schul-E-Mail 

Schülerinnen und Schüler erhalten einen personalisierten Zugang zum WLAN des BSZN sowie eine 

eigene schulische E-Mail-Adresse.  
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Für die Nutzung des WLANs sowie des Festnetzes (Schulnetz) der Martin-Behaim-Schule gilt die an 

zentraler Stelle ausgehängte Nutzerordnung. 

Es ist untersagt, über das Schulnetz oder die Schul-E-Mail rechtswidrige, gewaltverherrlichende, 

diskriminierende oder anderweitig gefährdende Inhalte hochzuladen, zu verbreiten oder 

abzurufen. 

Verstöße können schulische und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Abs. 2 Internetnutzung im Unterricht 

Die Nutzung des Internets im Unterricht erfolgt ausschließlich zu unterrichtlichen Zwecken und 

unter Aufsicht der Lehrkraft. 

Abs. 3 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 

Beim Umgang mit digitalen Medien und Kommunikationsmitteln sind die geltenden Datenschutz-

bestimmungen zu beachten. 

Personenbezogene Daten, wie z. B. Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Klassenlisten oder Fotos, dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Person 

verarbeitet, weitergegeben oder veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe 

an Dritte oder die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken oder Messenger-Diensten. 

Vertrauliche Daten sind sorgfältig aufzubewahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 

Verstöße gegen Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte können schulische Maßnahmen und 

rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

§ 12 Nutzung von Mobiltelefonen/Smartphones, Tablets, 
Smartwatches 

Abs. 1 Nutzung im Unterricht 

Während der Unterrichtszeit müssen Mobiltelefone und Tablets ausgeschaltet und sicher in der 

Tasche verstaut sein. 

Smartwatches sind auszuschalten und dürfen während des Unterrichts nicht aktiv genutzt werden. 

Die Nutzung von Mobiltelefonen, Tablets, Smartwatches oder vergleichbaren Geräten ist nur mit 

ausdrücklicher vorheriger Genehmigung der Lehrkraft erlaubt und darf sich ausschließlich auf 

unterrichtliche Zwecke beziehen. 

Bei Verstößen gegen diese Regeln sind Lehrkräfte berechtigt, Mobiltelefone, Tablets, Smart-

watches oder vergleichbare Geräte für die Dauer des Unterrichts einzuziehen. 

Die Geräte werden sicher verwahrt und am Ende des Unterrichts zurückgegeben. 

Abs. 2 Fotos, Video- und Audioaufnahmen 
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Fotos, Video- und Audioaufnahmen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen 

Personen gemacht werden. Dies gilt sowohl für Aufnahmen auf dem Gelände der Martin-Behaim-

Schule als auch bei schulischen Veranstaltungen. Ohne Zustimmung verletzen Aufnahmen das 

Persönlichkeitsrecht der Betroffenen und sind ausdrücklich untersagt. 

Zuwiderhandlungen können schulische Ordnungsmaßnahmen oder rechtliche Konsequenzen 

nach sich ziehen.  

Schwere Verstöße, insbesondere heimliche Aufnahmen oder die unberechtigte Veröffentlichung 

personenbezogener Daten, können zur Anzeige bei den zuständigen Behörden führen. 

➔ Beim Umgang mit digitalen Geräten sind außerdem die Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte 

gemäß Abschnitt 9.3 zu beachten. 

§ 13 Servicepauschale 

Für die Serviceleistungen der Martin-Behaim-Schule wird eine jährliche Servicepauschale in Höhe 

von 5 Euro erhoben. 

Die Servicepauschale dient der Bereitstellung von Kopierkontingenten, Schülerausweis und 

digitalen Serviceleistungen. Die Pauschale wird zu Beginn jedes Schuljahres von der Klassenleitung 

eingesammelt. 

Die Zahlung ist verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler.  

§ 14 Parken auf dem Schulgelände des BSZN 

Das Parken von Kraftfahrzeugen ist auf den ausgewiesenen öffentlichen Parkplätzen vor dem 

Schulgelände bzw. dem Nordbad sowie entlang der Arheilger Straße erlaubt.  

Auf dem gesamten Gelände des Beruflichen Schulzentrums Nord (BSZN) gilt ein allgemeines 

Parkverbot. Das Parken ist ausschließlich Personen mit einer gültigen Sondergenehmigung der 

Schulleitung gestattet. 

Behindertenparkplätze dürfen nur von Personen mit entsprechendem amtlichen Parkausweis 

genutzt werden. 

Fahrräder dürfen nur an den dafür ausgewiesenen Fahrradabstellplätzen abgestellt werden. Für 

abgestellte Fahrräder übernimmt die Schule keine Haftung. 
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Diese Schulordnung verzichtet auf die wörtliche Wiedergabe 

übergeordneter Gesetze und Verordnungen. Bei Verstößen gegen die 

Schulordnung können nach den geltenden Bestimmungen des Hessischen 

Schulgesetzes sowie der Verordnung zur Gestaltung des 

Schulverhältnisses Ordnungsmittel angewandt und Ordnungsmaßnahmen 

getroffen werden. 

Alle Personen, die sich im Gebäude oder auf dem Gelände der 

Martin-Behaim-Schule aufhalten, sind an die Schulordnung gebunden und 

tragen Verantwortung dafür, dass die Regeln eingehalten werden. 

 

 

Die Schulleitung der Martin-Behaim-Schule 

 

 

Hinweise: 

 

Die Anerkennung der Schulordnung ist Bestandteil des Einschulungsverfahrens Wir bitten darum, 

diese ausgefüllt und unterschrieben am Einschulungstag mitzubringen. 

 

Weitere Informationen, wie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, aktuelle Öffnungszeiten 

des Sekretariats sowie wichtige Downloads, finden Sie auf der Homepage der 

Martin-Behaim-Schule unter www.behaimschule.org. 
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Impressum 

Herausgeber: Martin-Behaim-Schule Darmstadt 

 

Bearbeitung und Gestaltung: 

Christian Pomowski, Claudia Huß 

 

Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. 

Es wird jedoch für alle Angaben keine Gewähr und Haftung übernommen. 

Aktuelle Informationen und Termine sind unter www.behaimschule.org zu finden. 

 

5. Auflage 2025 

 

Anregungen bitte an folgende E-Mail-Adresse senden: cpomowski@mbs-darmstadt.com 

 

 

 

 

 

Martin-Behaim-Schule 

Alsfelder Straße 23 

64289 Darmstadt 

Telefon: +49 6151 13-489600 

 

martin-behaim-schule@darmstadt.de 

www.behaimschule.org  

 

 

http://www.behaimschule.org/
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